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8. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 23. Dezember 1999, mit der die Besorgung einzelner Ange-
legenheiten des eigenen Wirkungsbereiches einzelner Gemeinden auf die Landesregierung übertragen wird

9. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 21. Dezember 1999, mit der die Besorgung von Angele-
genheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinden Wimpassing an der Leitha, Pamhagen und Wallern im
Burgenland aus dem Bereich der örtlichen Baupolizei auf die jeweils örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft über-
tragen wird

8. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 23. Dezember 1999, mit der die Besor-
gung einzelner Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches einzelner Gemeinden auf die
Landesregierung übertragen wird

Auf Antrag der Gemeinden Lackenbach und Ritzing wird gemäß § 51 Abs. 4 der Burgenländischen
Gemeindeordnung, LGBl. Nr. 37/1965, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 14/1998, verord-
net:

§ 1
Die Besorgung der nachstehenden Angelegenheiten des I. Teiles des Gemeindebedienstetengesetzes

1971, LGBl. Nr. 13/1972, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 46/1999, die nach diesem Teil
des Gesetzes den Gemeinden und den durch dieses Gesetz gebildeten Gemeindeverbänden zukommen,
wird für die Gemeinden Lackenbach und Ritzing auf die Landesregierung übertragen:

1. die Durchführung der Ruhestandsversetzungen der Gemeindebeamten und
2. die Vollziehung der pensionsrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Gemeindebeamten des Dienst-

und Ruhestandes und ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen einschließlich der Auszahlung der Ru-
he- und Versorgungsbezüge.

§ 2
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2000 in Kraft.

Für die Landesregierung:
Stix

9. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 21. Dezember 1999, mit der die Besor-
gung von Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinden Wimpassing an der Lei-
tha, Pamhagen und Wallern im Burgenland aus dem Bereich der örtlichen Baupolizei auf die jeweils
örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft übertragen wird

Auf Antrag der Gemeinden Wimpassing an der Leitha, Pamhagen und Wallern im Burgenland wird gemäß
§ 51 Abs. 4 Burgenländische Gemeindeordnung die Besorgung folgender Angelegenheiten des eigenen Wi r-
kungsbereiches aus dem Bereich der örtlichen Baupolizei auf die jeweils örtlich zuständige Bezirkshauptmann-
schaft übertragen; diese Übertragung bezieht sich nicht auf bundeseigene Gebäude, die öffentlichen Zwecken
dienen (Art. 15 Abs. 5 B-VG):

1. In jenen Fällen, in denen nach der Gewerbeordnung die gewerbebehördliche Genehmigung der Be-
triebsanlage erforderlich ist: Feststellung in Zweifelsfällen, ob ein geringfügiges Bauvorhaben vorliegt
oder ein Bauverfahren durchzuführen ist, Baufreigabe durch Anbringung eines Freigabevermerks,
Erteilung von Baubewilligungen und Mitteilung eines beabsichtigten Abbruchs eines Gebäudes sowie
Abbruchbewilligung. Die Übertragung bezieht sich auf den gesamten Bau, wenn auch nur ein Teil des
Baues der gewerbebehördlichen Genehmigung unterliegt;

2. für Bauten in Grünflächen (§ 16 des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes): Feststellung in Zwei-
felsfällen, ob ein geringfügiges Bauvorhaben vorliegt oder ein Bauverfahren durchzuführen ist, Bau-
freigabe durch Anbringung eines Freigabevermerks, Erteilung von Baubewilligungen und Mitteilung
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eines beabsichtigten Abbruchs eines Gebäudes sowie A b b r u c h b e w i l l i g u n g ;
3. Durchführung aller baubehördlichen Verfahren und aller im Burgenländischen Baugesetz 1997 nor-

mierten Maßnahmen bei mangelhafter und nichtbewilligter Bauführung sowie bei Baugebrechen in
den Angelegenheiten nach Z 1 und Z 2.

Die Übertragung erfolgt bezüglich folgender Gemeinden auf nachstehende Bezirkshauptmannschaften:

1. Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung:
Wimpassing an der Leitha

2. Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See:
Pamhagen
Wallern im Burgenland

Für die Landesregierung:
Kaplan
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